
Marktgemeinde Kirchstetten Lfd. Nr. 07/2023 

 

 

Verhandlungsschrift 
 

über die Sitzung des Gemeinderates 

 

am Mittwoch, den 13. Dezember 2023 im Sitzungssaal der Marktgemeinde Kirchstetten 

 

Beginn: 19.35 Uhr Ende: 20.52 Uhr 

 

Die Einladung erfolgte am 07.12.2023 durch Einzelladung per Email. 

 

Anwesend waren: 

Bürgermeister Josef Friedl 

 

die Mitglieder des Gemeinderates: 

Vizebürgermeister Meyer Ing. Thomas, MBA 

GGR Gruber Gottfried 

GGR Maron Margarete 

GGR Paul Ing Patrick 

GGR Winter Robert 

GR Förster Matthäus 

GR Frühauf Matthias 

GR Kuderer Sylvia 

GR Mayer Johann 

GR Spiegl Alfred 

GR Svatek Richard 

GR Tiefenbacher Mario 

GR Zack Stephan 

Die Grünen Kirchstetten derzeit unbesetzt 

Die Grünen Kirchstetten derzeit unbesetzt 

 

Entschuldigt abwesend:  

GGR Timmermann Ulla 

GR Bittgen Mag. Manuela 

GR Engelbrecht Mag. Martin 

GR Kain-Gugerell Florian 

GR Tichanek Kamil, MSc 

 

Außerdem anwesend: Zuhörer*in: Johann Alt, Eva Horvath bis zum Top 15 

 

Vorsitzender: Bürgermeister Josef Friedl 

 

Schriftführerin: AL Anita Zauner 

 

Die Sitzung war öffentlich. 
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Die Sitzung war beschlussfähig und alle Mandatare wurden im Sinne des § 45 Abs. 3 der NÖGO 1973 

rechtzeitig und nachweislich geladen. 

 

Der Bürgermeister begrüßt die Mitglieder des Gemeinderates und eröffnet die Sitzung mit folgender 

 

Tagesordnung 
 

 

ÖFFENTLICH 

 

Top 1: Genehmigung des Protokolls der Sitzung vom 14.11.2023 

Top 2: Beschlussfassung – Vergabe Darlehen PV Anlage FF-Haus Totzenbach 

Top 3: Beschlussfassung – Genehmigung Rechnung Kanalanschluss für BVH Volksschule 

Top 4: Beschlussfassung – Genehmigung Rechnung Mehrkosten Arch. Aichberger für BVH Volksschule 

Top 5: Beschlussfassung – Auftragsvergabe Stahltüren für BVH Volksschule 

Top 6: Beschlussfassung – Auftragsvergabe Schlosser für BVH Volksschule 

Top 7: Beschlussfassung – Verlängerung Baulandmobilisierungsvertrag Gst. 341/5, KG Totzenbach 

Top 8: Beschlussfassung – Neue Konditionen für die laufenden Darlehen WVA BA09 und ABA BA12 

Top 9: Beschlussfassung – Mietvertrag Audenmuseum 

Top 10: Beschlussfassung – Vereinbarung Winterdienst für die Wintersaison 2023/24 und 2024/25 

Top 11: Beschlussfassung – Voranschlag 2024 

Top 12: Beschlussfassung – Kanalabgabenordnung ab 01.01.2024 

Top 13: Beschlussfassung – Auftragsvergabe Software k5/NEXT – Fa. Gemdat 

Top 14: Beschlussfassung – Auftragsvergabe für Wartung und Sicherheit der bestehenden Geräte 

    und Server am Gemeindeamt und Bauhof 

Top 15: Beschlussfassung – Gemeindebezüge ab 01.01.2024 

Top 16: Beschlussfassung – Zusatzvereinbarung Nr. 8 zum Lichtservicevertrag der EVN 

Top 17: Beschlussfassung – Kooperationsvertrag mit Wienerwald Tourismus GmbH 

Top 18: Beschlussfassung – Heizkostenzuschuss 

 

 

NICHT ÖFFENTLICH 

Top 1: Genehmigung des Protokolls der Sitzung vom 14.11.2023 

Top 2: Personalangelegenheit Verwaltung 
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ÖFFENTLICH 

 

Top 1: Genehmigung des Protokolls der Sitzung vom 14.11.2023 

 

Seitens der sozialdemokratischen Gemeindefraktion hat es am 5. Dezember 2023 einen Einwand zum 

ausgesendeten GR-Protokoll vom 14. November 2023 gegeben. 

Es gab seitens der SPÖ Fraktion den Einwand, dass das übermittelte Gedächtnisprotokoll vom 

15.11.2023 nur selektiv in das Gemeinderatsprotokoll eingearbeitet wurde. 

Diesbezüglich wurde am 12.12.2023 in beiderseitigem Einverständnis ein korrigiertes Protokoll übermittelt. 

 

Gegen das korrigierte Protokoll vom 12.12.2023 wurden keine Einwände eingebracht und somit gilt dieses 

als genehmigt. 

 

GGR Winter merkt an, dass er es positiv findet, dass sich nun, im Gegensatz zum Protokollentwurf, der in 

der GV-Sitzung vom 06.12.2023 vorberaten wurde, nun doch großteils seine Wortmeldungen der letzten 

Sitzung im Protokoll wiederfinden. Er findet Transparenz in der Gemeinderatsarbeit sehr wichtig und 

wesentlich gegenüber den Gemeindebürger*innen. Deshalb war für ihn auch nicht nachvollziehbar, warum 

Gesprochenes einer öffentlichen Gemeinderatsitzung nicht protokolliert werden sollten. 

 

Top 2: Beschlussfassung – Vergabe Darlehen PV Anlage FF-Haus Totzenbach 

 

Sachverhalt: Für die neu installierte PV Anlage am FF-Haus Totzenbach muss ein Darlehen aufgenommen 

werden. Es gab eine Ausschreibung am 22.11.2023 an sechs Bankinstitute (Sparkasse NÖ Mitte West AG, 

Raiffeisenbank Region St. Pölten, UniCredit Bank Austria AG, Volksbank St. Pölten, Hypo NÖ Landesbank, 

Kommunalkredit Wien). 

Es langten vier Darlehensangebote ein. Die Darlehenseröffnung fand am Freitag, 01.12.2023 um 9:30 Uhr 

im Sitzungssaal der Gemeinde statt. 

Anwesend waren: Bgm. Friedl, Vzbgm. Meyer, GGR Winter, AL Zauner und Frau Kahofer. 

Es wurde eine Niederschrift erstellt. Diese wird dem Protokoll beigelegt. 

Nach Prüfung der Reihung der Darlehensangebote durch die anwesenden Mandatare ergibt sich 

nachfolgende Reihung: 

 1. Hypo NÖ Landesbank mit Fixverzinsung   4,315 % 

 2. Volksbank St. Pölten mit Fixverzinsung     4,500 % 

 

Antrag des Gemeindevorstandes: Der Gemeinderat möge folgenden Beschluss fassen: 

Darlehensaufnahme bei der Hypo NÖ Landesbank mit dem Fixzinssatz von 4,315 % 

Darlehensausschreibung und Niederschrift Darlehensöffnung   Beilage A 

 

Beschluss: Der Antrag wird angenommen. 

 

Abstimmungsergebnis: einstimmig 
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Top 3: Beschlussfassung – Genehmigung Rechnung Kanalanschluss für BVH Volksschule 

 

Sachverhalt: Die Firma Ing. Franz Kickinger hat eine Rechnung für das BVH Volksschule über 

durchgeführte Leistungen für einen Hausanschluss Fäkalkanal gestellt. Da der Kanalhausanschluss der 

Volksschule nicht im Leistungsverzeichnis der Baumeisterarbeiten war, muss dieser Anschluss zusätzlich 

beschlossen werden.  

Die Rechnung Re. Nr. 2227201 vom 20.11.2023 mit einer Nettosumme von € 18.594,35 liegt vor. Diese 

beinhaltet den Zeitraum Oktober 2023. 

 

Antrag des Gemeindevorstandes: Der Gemeinderat möge folgenden Beschluss fassen: 

Genehmigung der Rechnung für den Hausanschluss Fäkalkanal für das BVH Volksschule von der Fa. Ing. 

Franz Kickinger, 3071 Böheimkirchen, Neustiftgasse 42 in der Höhe von € 18.594,35 exkl. Ust. 

 

Beschluss: Der Antrag wird angenommen. 

Abstimmungsergebnis: einstimmig 

 

 

Top 4: Beschlussfassung – Genehmigung Rechnung Mehrkosten Arch. Aichberger für  

  BVH Volksschule 

 

Sachverhalt: Das Architekturbüro Aichberger hat eine Rechnung für das BVH Volksschule mit 

Mehrleistungen gesendet. Es werden folgende Leistungen in Rechnung gestellt:  

Umplanung auf Grund Einsparung – Leistungszeitraum: 01.10.2023 – 30.11.2023. 

Die Honorarnote Re. Nr.216.23-437.31 vom 01.12.2023 weist eine Bruttosumme von € 1.608,26 auf. 

 

GGR Winter kritisiert, dass wiederholt Rechnungen betreffend Mehrkosten des Architekturbüros 

Aichberger auf der Gemeinde eintreffen. Ihm ist sehr wohl bewusst, dass die Umplanungsarbeiten 

aufgrund der Einsparungsvergabe des Landes erforderlich wurden, stellt sich aber die Frage, warum das 

nicht im, zu Projektbeginn beschlossenen und vergebenen Planungsauftrag, inkludiert ist. 

 

Antrag des Gemeindevorstandes: Der Gemeinderat möge folgenden Beschluss fassen: 

Genehmigung der Rechnung mit Mehrleistungen der Fa aichberger architektur ZT-GmbH, 3100 St. Pölten, 

Birkengasse 53 in der Höhe von € 1.608,26 inkl. Ust. für das BVH Volksschule. 

 

Antrag des Gemeindevorstandes: Der Gemeinderat möge folgenden Beschluss fassen: 

 

Beschluss: Der Antrag wird angenommen. 

 

Abstimmungsergebnis:  einstimmig 
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Top 5: Beschlussfassung Auftragsvergabe Stahltüren für Bauvorhaben Volksschule 

 

Sachverhalt: Der Bürgermeister berichtet, dass bei der ersten Ausschreibung zum Gewerk Stahltüren nach 

Anbotsprüfung nur ein vollständiges Angebot der Firma VIT verblieben ist. Das Vergabeverfahren musste 

daher widerrufen werden. Es liegt der Bericht zur Vergabe von der Firma ‚Baukultur, Baumeisterin Renate 

Scheidenberger GmbH‘ vor. Da sich die Angebotssumme innerhalb des Subschwellenwertes für eine 

Direktvergabe befindet, wurde die Firma des verbliebenen Angebotes zur erneuten Anbotslegung gebeten. 

Auf Grund der vorliegenden Prüfung durch den Ausschreiber liegen die vergleichbaren Preise aus der 

Direktvergabe (neues Angebot der Firma VIT) unter dem Angebot des unvollständigen Bestbieters aus der 

ersten Ausschreibung.  

Daher kann das Angebot der Fa. VIT Gesellschaft m.b.H., Innovationsstraße 2, 3041 Asperhofen, mit einer 

geprüften Angebotssumme von € 33.698,52 inkl. USt. zur Vergabe vorgeschlagen werden. 

 

Antrag des Gemeindevorstandes: Der Gemeinderat möge folgenden Beschluss fassen: 

Auftragsvergabe an die Firma VIT Gesellschaft m.b.H., Innovationsstraße 2, 3041 Asperhofen, mit einer 

geprüften Angebotssumme von € 33.698,52 inkl. USt. für die Stahltüren für den Zubau der Volksschule 

Kirchstetten. Beilage B = Bericht zur Vergabe 

 

Beschluss: Der Antrag wird angenommen. 

 

Abstimmungsergebnis:  einstimmig 

 

 

Top 6: Beschlussfassung Auftragsvergabe Schlosser für Bauvorhaben Volksschule 

 

Sachverhalt: Der Bürgermeister berichtet, dass die Ausschreibung zum Gewerk Schlosser zwei Mal 

durchgeführt wurde. Bei der ersten Abgabe wurde nur ein Angebot abgegeben und bei der zweiten verblieb 

nach Anbotsprüfung nur ein vollständiges Angebot der Firma Kusolitsch. Das Vergabeverfahren musste 

daher widerrufen werden. Es liegt der Bericht zur Vergabe von der Firma ‚Baukultur, Baumeisterin Renate 

Scheidenberger GmbH‘ vor. Die Angebotssumme des verbliebenen Angebotes befindet sich innerhalb des 

Subschwellenwertes für eine Direktvergabe. Auf Grund der vorliegenden Prüfung durch den Ausschreiber 

liegen die vergleichbaren Preise aus der Direktvergabe unter dem Angebot des unvollständigen Bestbieters 

aus der ersten Ausschreibung.  

Daher kann das Angebot der Fa. Kusolitsch, Aluminium- und Stahlkonstruktionen Gesmbh, IZ NÖ Süd, 

Gewerbestraße 15, 2351 Wr. Neudorf, mit einer geprüften Angebotssumme von € 119.565,14 inkl. USt. zur 

Vergabe vorgeschlagen werden. 

 

Antrag des Gemeindevorstandes: Der Gemeinderat möge folgenden Beschluss fassen: 

Auftragsvergabe an die Firma Kusolitsch, Aluminium- und Stahlkonstruktionen Gesmbh, IZ NÖ Süd, 

Gewerbestraße 15, 2351 Wr. Neudorf, mit einer geprüften Angebotssumme von € 119.565,14 inkl. USt. für 

die Schlosserarbeiten für den Zubau der Volksschule Kirchstetten. Beilage C = Bericht zur Vergabe 

 

Beschluss: Der Antrag wird angenommen. 

 

Abstimmungsergebnis:  einstimmig 
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Top 7: Beschlussfassung Verlängerung Baulandmobilisierungsvertrag Gst. 341/5, KG Totzenbach 

 

Sachverhalt: Der Bürgermeister berichtet, dass am 21.09.2020 ein Baulandmobilisierungsvertrag mit der 

AZ 0696/20-KI/HO betreffend die Liegenschaft 341/5, KG Totzenbach, EZ 385 (in der Reithofstraße) 

zwischen der MG Kirchstetten und der Familie Dr. Christian Neuhauser und Alexandra Riegler abgeschlossen 

wurde. Bedingung des Vertrages bildet die Errichtung eines konsensgemäßen Hauptgebäudes. Zugleich 

wurde das Vorkaufsrecht für die MG Kirchstetten auf der Liegenschaft Gstk. 341/5, KG Totzenbach, EZ 385 

eingetragen. Da die gesamtwirtschaftliche Situation einen Hausbau bislang nicht ermöglich hat, sucht 

Familie Riegler-Neuhauser um Verlängerung der Bauverpflichtung um weitere zwei Jahre, bis längstens 

01.02.2025, an. 

 

Antrag des Gemeindevorstandes: Der Gemeinderat möge folgenden Beschluss fassen:  

Der Gemeinderat möge die Verlängerung des Baulandmobilisierungsvertrages auf dem 

Gstk. 341/5, KG Totzenbach, EZ 385 bis 01.02.2025 genehmigen. Beilage D = Ansuchen 

 

Beschluss: Der Antrag wird angenommen. 

 

Abstimmungsergebnis:  einstimmig 

 

 

Top 8: Beschlussfassung – Neue Konditionen für die laufenden Darlehen WVA BA09 und ABA BA12 

 

Sachverhalt: Bei zwei Darlehensverträgen lauft mit Ende 2023 der fixe Zinssatz nach 10 Jahren aus. 

Es betrifft die Darlehen: WVA BA 09: Kontonummer: AT35 3258 5101 2443 0019 und  

ABA BA 12: Kontonummer: AT88 3258 5100 2443 0019 

 

Es wurde von der Raiffeisenbank Region St. Pölten ein Angebot per Email gesendet. Herr Kraushofer teilt 

folgende Konditionen mit: 

1) Variable Kondition 

variabel, dek., gebunden an den 6-Monats-Euribor, klm/360 +0,40 % Aufschlag Mindestzinssatz: 0,40 % p.a. 

2) Fixzinssatz 

4,5% für 5 Jahre, danach variable Kondition gemäß Variante 1 

 

Antrag des Gemeindevorstandes: Der Gemeinderat möge folgenden Beschluss fassen: 

Abschluss für weitere 5 Jahre mit der Fixverzinsung von 4,5% 

 

Beschluss: Der Antrag wird angenommen. 

 

Abstimmungsergebnis:  einstimmig 

 

 

Top 9: Beschlussfassung – Mietvertrag Audenmuseum 

 

Sachverhalt: Am 24.11.2023 hat Frau Mag. Posch ein Email gesendet, dass der bestehende Mietvertrag 

bis Jahresende 2023 befristet ist und sie teilt mit, dass der Vertrag um 5 Jahre verlängert werden soll. 
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Es wurde mit RA Mag. Engelbrecht gesprochen und er empfiehlt die Verlängerung mit 5 Jahren. Der 

bestehende Mietvertrag wurde in der Gemeindeverwaltung überarbeitet und von Mag. Engelbrecht 

korrigiert. Es blieben alle Bestandteile gleich, bis auf die Mietdauer (5 Jahre – 01.01.2024 – 31.12.2028) 

und der Verbraucherindex musste angepasst werden.  

 

Antrag des Gemeindevorstandes: Der Gemeinderat möge folgenden Beschluss fassen: 

Genehmigung des Mietvertrages Auden-Museum in der vorliegenden Fassung – Beilage E 

 

Beschluss: Der Antrag wird angenommen. 

 

Abstimmungsergebnis:  einstimmig 

 

 

Top 10: Beschlussfassung – Vereinbarung Winterdienst für die Wintersaison 2023/24 und 2024/25 

 

Sachverhalt: Am 23. Februar 2023 wurde die Vereinbarung für den Winterdienst Saison 2022/23 

beschlossen. Diese schriftliche Vereinbarung ist daher nicht mehr gültig und muss verlängert werden. 

Der Beschluss wurde vorerst nur für eine Saison beschlossen, da das erste Jahr quasi als Probe war. 

Im Herbst 2022 wurde mit Herrn Martin Gruber besprochen, dass die Vereinbarung vorerst für insgesamt 

drei Jahre sein soll, jedoch das erste Jahr als Probe gilt. Da alles gepasst hat muss nun die Verlängerung 

für die weiteren 2 Saisonen beschlossen werden. 

Die bestehende Vereinbarung wurde nun für die Wintersaison 2023/24 und 2024/25 erstellt. Das heißt 

die Laufzeit für weitere 2 Saisonen ist von 01.11.2023 bis 31.03.2025. 

 

Antrag des Gemeindevorstandes: Der Gemeinderat möge folgenden Beschluss fassen: 

Genehmigung der neuen Vereinbarung Winterdienst Saison 2023/24 und 2024/25 (Laufzeit: 01.11.2023-

31.03.2025) und Auftragsvergabe an Herrn Martin Gruber, Herrenstraße 6, 3062 Kirchstetten. 

Vereinbarung Winterdienst Saison 2023/24 und 2024/25  

 

Dieser Top musste wegen nicht Beschlussfähigkeit abgesetzt werden. 

GGR Gottfried Gruber ist laut § 50 NÖ GO befangen. 

 

GGR Winter regt an in Zukunft die Vergabe des Winterdienstes zu einem früheren Zeitpunkt im 

zuständigen Ausschuss vorzuberaten und für den Gemeinderat auf die Tagesordnung zu nehmen. 

Ein Beschluss zu diesem Punkt im Dezember ist viel zu spät. Das nächste Mal wäre ab April 2025. 

 

 

Top 11: Beschlussfassung – Voranschlag 2024 

 

Sachverhalt: Der Bürgermeister übergibt dem Vizebürgermeister das Wort und er erklärt den  

Vorbericht 2024. 

 

GGR Winter merkt an, dass ihm aufgefallen ist, dass im MFP bis 2027 keine Mittelvormerkung für die 

geplanten Kiga-Gruppen im Clementinum gibt und stellt die Frage, ob die Gruppen vielleicht erst später 

realisiert werden? 
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Der Bürgermeister erklärt, dass der Plan des Neubaus des Clementinums am Land zur Prüfung liegt. In 

den nächsten zwei Wochen stellt sich heraus, ob dieser Neubau inkl. der Förderungen genehmigt wird. 

Wenn dieser realisiert wird, können dann Gelder ab 2027 budgetiert werden.  

GGR Spiegl: Die Resolution, welche 2020/2021 beschlossen und weitergeleitet wurde, muss wieder 

diskutiert und eingefordert werden. 

Vzbgm. Meyer: Wir sind uns alle einige, dass das weitere Abwälzen der Kosten auf die Gemeindeebene 

so zukünftig nicht weitergehen kann. 

 

Antrag des Gemeindevorstandes: Der Gemeinderat möge folgenden Beschluss fassen: 

Genehmigung des Voranschlages 2024 inkl. der mittelfristigen Planung bis 2028 inkl. aller Beilagen. 

Vorbericht VA 2024 – Beilage F 

 

Beschluss: Der Antrag wird angenommen. 

 

Abstimmungsergebnis:  einstimmig 

 

 

Top 12: Beschlussfassung – Kanalabgabenordnung ab 01.01.2024 

 

Sachverhalt: Der Bürgermeister erörtert, dass wie bereits in einigen Medien festgehalten wurde, die 

Gemeinde von der derzeit unbestrittenen Teuerungswelle stark betroffen sind. Die täglichen Aussagen 

für den operativen Betrieb eines Gemeindeamtes und speziell die von der Marktgemeinde Kirchstetten 

derzeit auszuführenden Bauprojekte verteuerten sich innerhalb kürzestes Zeit wesentlich und bedeutet 

für die Marktgemeinde eine zusätzlich enorme finanzielle Belastung. Gelder, die nicht im Vorjahr im MPF 

budgetiert waren und jetzt fehlen. Gemeinsam wurde mit der Finanzaufsicht der NÖLR bei mehreren 

Besprechungen und Beratungen die mittelfristige Finanzgebarung diskutiert. Um die mittelfristige 

Finanzgebarung der Gemeinde sicherzustellen, wurde angeregt, die Kanalgebühr ab dem Jahr 2024 zu 

erhöhen. Die Mehreinnahmen durch diese Erhöhung werden nach Entspannung der finanziellen Situation 

in das Kanalbudget zurückgeführt.  

Die letzte Kanalabgabenordnung wurde 2018 beschlossen, im Jahr 2021 wurde die vorbereitete 

Kanalabgabenordnung wegen der Pandemie nicht beschlossen. 

 

Die letzte Anpassung war mit 1. Oktober 2018.  

Erhöhung ab 1. Jänner 2024: 

Der Bürgermeister gibt die geänderten Eckdaten wie folgt bekannt: 

Erhöhung 10 % des Einheitssatzes für die Berechnung der Kanaleinmündungsabgabe für den 

Schmutzwasser- und Regenwasserkanal. 

Erhöhung 10 % der Kanalbenützungsgebühr. 

Erhöhung 30 % der schmutzfrachtbezogenen Anteile 

 

GGR Winter verweist auf die geführte Diskussion bei der letzten GR-Sitzung am 14.11.2023 zum 

Nachtragsvoranschlag und stellt noch einmal fest, dass es sich bei der Abwasserentsorgung um einen 

Betrieb mit marktbestimmender Tätigkeit handelt. Das heißt, dieser Betrieb ist kostendeckend zu führen 

und das ist bei der Abwasserentsorgung der Fall. Es gibt daher keinen Grund für die kostendeckende 

Führung die Gebühren erhöhen. Durch die Erhöhung der Gebühren entstehen somit Mehreinnahmen, die 
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zur Bildung von zweckgebundenen Rücklagen für diesen Betrieb vorgesehen sind. Die Bürger sollen nicht 

belastet werden, wir sollten die Resolution für die Unterstützung durch das Land einfordern. 

 

Bgm. Josef Friedl erwähnt, dass eine Erhöhung der Kanalgebühren von 10 Prozent als moderat angesehen 

werden kann, wenn man die bekannten Prozenterhöhungen von etlichen Nachbargemeinden hernimmt. 

Die Erhöhung ist notwendig um den Zubau Volksschule – zwei zusätzliche Klassen werden im September 

2024 benötigt - und um das Musikhaus fertig zu stellen.  

Des Weiteren sollen in den nächsten Jahren weitere wichtige bereits in Planung befindliche Projekte in der 

MG Kirchstetten umgesetzt werden. Kirchstetten soll nicht zum Stillstand kommen. Das Jugendprojekt am 

Beach Volleyballplatz mit einer Gesamtsumme von ca. 90.000.- soll im Jahr 2024 umgesetzt werden. Die 

Zusage von 60 Prozent Förderung von der Region Elsbeere Wienerwald ist vorhanden. Die Sanierung des 

Nahversorgers (Klimatisierung, Kühlanlage, Regale) mit einer Gesamtsumme von € 120.000.- geht weiter. 

Die Summe wird in der Folge zur Gänze ersetzt werden. Im Jahr 2025 soll das Projekt Wienerwaldradweg 

auf einer Länge von 1,6 km umgesetzt werden. Kostenpunkt ca. € 270.000.- wobei Förderungszusagen in 

der Höhe von € 189.000.- vorhanden sind. Das Problem ist, dass die MG Kirchstetten diese Summen erst 

vorfinanzieren müssen und erst nach Umsetzung die Förderungen von den einzelnen Institutionen 

ausbezahlt werden. Deshalb ist die Erhöhung auch für den mittelfristigen Finanzplan unbedingt 

erforderlich. 

Sobald sich die finanzielle Lage wieder entspannt, werden selbstverständlich die finanziellen Mittel, welche 

sich durch die Erhöhung ergeben, wieder rückgeführt.  

 

Antrag des Gemeindevorstandes: Der Gemeinderat möge folgenden Beschluss fassen: 

Genehmigung der neuen Kanalabgabenordnung ab 01.01.2024 – Beilage G 

 

Beschluss: Der Antrag wird mehrstimmig angenommen. 

 

Abstimmungsergebnis:  Dafür: ÖVP Mandatare (9 Personen) und FPÖ Mandatar (1 Person) 

    Dagegen: SPÖ Mandatare (4 Personen) 

 

 

Top 13: Beschlussfassung – Auftragsvergabe Software k5/NEXT – Fa. Gemdat 

 

Sachverhalt: Der Bürgermeister berichtet, dass es bei der Gemdat eine Softwareumstellung ab 2024 gibt 

und diese ein MUSS ist, damit zukünftig alle k5 Programme wie z. B. LMR, k5 Verfahren, k5 Finanz 

bedient werden können.  

 

Folgend ein kurzer Überblick - mit ev. nützlichen Zusatzinformation - zu den k5|Next-Produkten:   

 

k5|Next_Basis ist der Einstieg in die k5|Next Welt.  

Enthält Mandantenverwaltung, Userverwaltung, Sync usw.  

 

k5|Next_Kontakt ist ein optionales Modul, mit folgendem Umfang:  

Erfassen und verwalten Sie Gemeindekontakte in einem übersichtlichen Dashboard.  

Diese Personendaten stehen somit in allen Anwendungsprogrammen zur Verfügung.  

 

k5|Next_Wahl & k5|Next_Einwohner ersetzt LMR und deckt sich ca. mit den aktuellen LMR-Kosten.  
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k5|Next_meine Wahlkarte & k5|Next_meine Wahlinfo ersetzt unser LMR-Wahlservice und ist optional.  

Enthält den Druck Wahlinformation und den Online-Wahlkartenantrag. Verrechnung bei jeder Wahl nach 

den wahlberechtigten Personen.  

Professionelle Aufbereitung aller Wählerverständigungen – und das vollautomatisch. Personalisierter Druck 

und zentraler Versand erleichtern die Abwicklung.  

Hinweis: Anfang Sommer 2023 wurden die Änderungen der Wahlordnungen (Bundespräsident, Nationalrat 

& EU) beschlossen.  

Die neue Novelle tritt mit 01.01.2024 in Kraft und eine wesentliche Änderung ist, dass die Einschränkung 

für den Versand von Wählerinformationen auf Gemeinden mit über 1.000 Einwohnern gefallen ist. Das 

bedeutet, dass ab der EU-Wahl (vsl. 09.06.2024) alle Gemeinden schnellstmöglich nach Abschluss der 

Wählerverzeichnisse Wählerinformationen versenden müssen.  

 

k5|Next_Wahltag ersetzt WILMA und ist optional.  

Voraussetzung für dieses Produkt ist k5|Next Wahl & k5|Next Einwohner.  

 

Für die Einrichtung und Schulung werden dabei folgende Preise - laut Preisblatt - einmalig verrechnet:  

 Einrichtpauschale (Mandanten, Admin einrichten, Videoanleitung) € 295,00 

 Schulung der Wahl-Datenübernahme von LMR per Webinar             € 68,00 

 

Vor der EU-Wahl (vsl. 09.06.2024) wird es Schulungen in gewohnter Form geben, diese werden 

voraussichtlich mittels Webinars stattfinden.  

 

Antrag des Gemeindevorstandes: Der Gemeinderat möge folgenden Beschluss fassen: 

Beauftragung des Moduls: k5/Next_Basis um jährlich € 671,33 inkl. MwSt. 

Beauftragung des Moduls: k5/Next_Kontakt um jährlich € 671,33 inkl. MwSt. 

Beauftragung des Moduls: k5/Next_Wahl und Einwohner um jährlich € 1.985,33 inkl. MwSt. 

Beauftragung des Moduls k5/Next_meine Wahlkarte und meine Wahlinfo um jährlich € 409,68 inkl. MwSt. 

Insgesamt jährliche Kosten von € 3.737,67 

Einmalige Einrichtungspauschale von € 354,00 

 

GGR Winter spricht sich, wie auch schon in der GV – Sitzung vom 06.12.2023 dafür aus, sofort alle 

Module anzuschaffen, somit kann die entsprechende Einschulung im Bürgerservice kompakt geplant 

werden. 

 

Beschluss: Der Antrag wird mehrstimmig angenommen. 

 

Abstimmungsergebnis:  Dafür: ÖVP außer Vzbgm, SPÖ Mandatare, FPÖ Mandatar 

    Dagegen: Vzbgm. Thomas Meyer 

 

 

Top 14: Beschlussfassung – Auftragsvergabe für Wartung und Sicherheit der bestehenden Geräte 

  und Server am Gemeindeamt und Bauhof 

 

Sachverhalt: Es wurden für die bestehenden Geräte und Server zwei Angebote eingeholt. 

Hierzu wurde von der Amtsleiterin eine Aufstellung gemacht. 
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 Gemdat: Sicherheit + Wartung jährliche: € 4.720,75 

BSO: Sicherheit + Wartung jährlich: € 2.469,60 

 Gemdat: Stundenpaket für 30 Std. € 4.896,00 (Bruttostundensatz: 163,20) 

BSO: Stundenpaket für 25 Std. € 3.396,00 (Bruttostundensatz: 135,84) 

 Gemdat: NAS wurde nicht angeboten 

BSO: NAS einmalige Kosten: € 1.184,40 

 Einmalige Kosten der Gemdat für Systemmonitoring: € 540,00 

BSO: hierzu gibt es keine Kosten 

 

Für das Jahr 2024 soll die Fa. BSO laut deren Angebot für die Wartung und Sicherheit als Bestbieter 

beauftragt werden. 

 

Antrag des Gemeindevorstandes: Der Gemeinderat möge folgenden Beschluss fassen: 

Auftragsvergabe an die Fa. BSO, EDV- und Betriebsberatungs- GmbH, Heinrich-Schneidmadl-Str. 15/Top 

2.31, 3100 St. Pölten für Sicherheit und Wartung der Marktgemeinde Kirchstetten laut dem Angebot vom 

10.11.2023 zu einem Bruttogesamtbetrag von € 2.469,60 

Auftragsvergabe an die Fa. BSO, bzgl. NAS für Sicherheit zu einem Bruttogesamtbetrag von € 1.184,40 

Stundenpaket als Zeitguthaben für Betreuung und Tickets mit 25 Std. zu einem Bruttogesamtbetrag von 

€ 3.396,00. Die Aufstellung liegt als Beilage H dem Protokoll bei. 

 

Beschluss: Der Antrag wird angenommen. 

 

Abstimmungsergebnis:  einstimmig 

 

 

Top 15: Beschlussfassung – Gemeindebezüge ab 01.01.2024 

 

Sachverhalt: Der Bürgermeister berichtet, dass es ab 01. Jänner 2024 eine Änderung im 

Gemeindebezügerecht gibt. Es kommt zu einer Erhöhung per Gesetz der Bürgermeisterbezüge. Dafür ist 

keine weitere Festlegung im Gemeinderat erforderlich. 

Damit auch zukünftig ein einheitliches System bei den Entschädigungen der Gemeindeorgane 

anwendbar ist, muss durch den Gemeinderat eine neue Verordnung erlassen werden. 

Hierzu wurde von der NÖ Landesregierung eine Vorlage zur Verfügung gestellt. Die Prozentsätze der 

alten Verordnung mussten für die neue Verordnung berechnet werden. 

Die Amtsleiterin hat die Verordnung erstellt und vorab bei der NÖ LR prüfen lassen. Formell ist diese 

richtig, die Prozentsätze werden nicht kontrolliert. Es wurde die Berechnung mit den Werten der alten 

Verordnung gemacht und danach wurden die über die Bruttoentschädigung die neuen Prozentsätze 

errechnet. Diese Unterlagen hat der Bürgermeister und der Fraktionssprecher der SPÖ erhalten und sich 

auf folgende % Sätze geeinigt. 

Vizebürgermeister: laut Berechnung 16,66 % dieser wird in der neuen VO aufgenommen. 

Geschäftsführende/r Gemeinderat/rätin: laut Berechnung 6,04 % dieser wird in der neuen VO aufgenommen. 

Ausschussvorsitzende/r: laut Berechnung 4,37 % - Vorschlag BGM und GGR Winter: 4,5 % 

Gemeinderat/rätin: laut Berechnung 1,67 % - Vorschlag BGM und GGR Winter: 2,0 % 

Die neue Verordnung liegt nun mit den oben genannten Prozentsätzen zur Genehmigung vor. 
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GGR Winter spricht sich bei der Erhöhung der Bezüge für die Orientierung an der Untergrenze aus, nur 

bei den Bezügen der GR und GR mit Ausschussvorsitz sollte nachgebessert werden. 

 

Antrag des Gemeindevorstandes: Der Gemeinderat möge folgenden Beschluss fassen: 

Genehmigung der vorliegenden Verordnung über die Entschädigungen der Gemeindemandatarinnen 

und Gemeindemandatare. Beilage I 

 

Beschluss: Der Antrag wird angenommen. 

 

Abstimmungsergebnis:  einstimmig 

 

 

Top 16: Beschlussfassung – Zusatzvereinbarung Nr. 8 zum Lichtservicevertrag der EVN 

 

Sachverhalt: Die EVN informiert, dass unter Bezugnahme auf das Lichtservice-Übereinkommen  

Ev. Nr. L-B-22-236 Pkt. III. 4, (außerplanmäßige Maßnahmen) und Pkt. VIII., (Projetbeitrag) nun eine 

Zusatzvereinbarung (KG-3-10581-5) für die Neuerrichtung von einem LED Lichtpunkt in der Wienerstraße 

und die Versetzung von 2 bestehenden Lichtpunkten in der Birkengasse. 

Diese Mehrleistungen ergeben eine Zuzahlung von €   2.225,80 inkl. USt. für den Lichtpunkt in der 

Wienerstraße am Ortsende. 

Die Versetzung der 2 Lichtpunkte in der Birkengasse wird kostenlos erledigt, da seitens der EVN nicht der 

richtige Standort genommen wurde. 

 

Antrag des Gemeindevorstandes: Der Gemeinderat möge folgenden Beschluss fassen: 

Genehmigung der Zusatzvereinbarung der EVN Energievertrieb GmbH & Co KG, EVVN Platz, 2344 Maria 

Enzersdorf, mit der Nummer: Ev. Nr. L-B-22-236/KG-3-10581-08 zum Lichtservice Übereinkommen für 

die Neuerrichtung von einem neuen LED Lichtpunkt in der Wienerstraße und Versetzung von 2 

bestehenden Lichtpunkten in der Birkengasse mit einem Betrag von €   2.225,80 inkl. USt. – diese 

Mehrleistung wird am 15.05.2024 in Rechnung gestellt. Beilage J 

 

Beschluss: Der Antrag wird angenommen. 

 

Abstimmungsergebnis:  einstimmig 

 

 

 

Top 17: Beschlussfassung – Kooperationsvertrag mit Wienerwald Tourismus GmbH 

 

Sachverhalt: Die Marktgemeinde Kirchstetten beauftragt bei der Wienerwald Tourismus GmbH mit Sitz 

in 3002 Purkersdorf, Hauptplatz 11 das Bonuspaket Basis Plus, das beinhaltet: Grundeintrag des Kunden 

mit Bild in den Basiswerbemitteln. Aufnahme des Kunden in die interaktive Karte. 

Zuordnung des Kunden zu einem Themenschwerpunkt. 

Die Wienerwald Tourismus GmbH besorgt unter anderem die gesamthafte, mehrjährige Planung und 

Durchführung touristischer Marketingagenden.  
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Unter anderem werden mit der Wienerwald Tourismus GmbH die Rad- und Wanderwege in der 

Marktgemeinde Kirchstetten evaluiert, gegebenenfalls neu beschildert und nach Beendigung dieser 

Evaluation wird ein dementsprechender Rad- und Wanderwegplan aufgelegt.  

 

Antrag des Gemeindevorstandes: Der Gemeinderat möge folgenden Beschluss fassen: 

Genehmigung Kooperationsvertrag Themenmanagement mit dem Punkt: Bonuspaket Basis Plus für die 

Vertragsdauer von 3 Jahren. Jährliche Kosten € 1.000,00 –    Beilage K 

Auftraggeber: Wienerwald Tourismus GmbH, Hauptplatz 11, 3002 Purkersdorf 

 

Beschluss: Der Antrag wird angenommen. 

 

Abstimmungsergebnis:  einstimmig 

 

 

Top 18: Beschlussfassung – Heizkostenzuschuss 

 

Sachverhalt: In der Gemeinderatssitzung am 07.12.2022 wurde für die Periode 2022/2023 ein 

Heizkostenzuschuss der Gemeinde Kirchstetten in der Höhe von € 250,00 für sozial bedürftige 

Gemeindebürger/innen beschlossen.  

Der Sozialausschuss hat sich mit dem Heizkostenzuschuss am 27.11.2023 befasst und empfiehlt dem 

Gemeinderat den Heizkostenzuschuss für die Periode 2023/2024 mit dem Beitrag von € 250,00 

beizubehalten. Zur Gewährung des Zuschusses wird angeregt, die gleichen Richtlinien, wie das Land NÖ 

heranzuziehen. 

Derzeit sind die Richtlinien des Landes noch nicht eingelangt. 

 

Antrag des Gemeindevorstandes: Der Gemeinderat möge folgenden Beschluss fassen: 

Gemeindebürgerinnen und Gemeindebürgern mit Hauptwohnsitz in unserer Marktgemeinde soll ein 

einmaliger Heizkostenzuschuss für die Heizperiode 2023/2024 in der Höhe von € 250,00 gewähren 

werden. Es sind die Richtlinien des Landes NÖ zur Gewährung eines gemeindeinternen 

Heizkostenzuschusses für die Heizperiode 2023/2024 dabei sinngemäß anzuwenden.  

Der gemeindeinterne Heizkostenzuschuss und der Heizkostenzuschuss der Landes Niederösterreich kann 

auf dem Gemeindeamt beantragt werden. Die Anträge müssen bis spätestens 31. März 2024 bei der 

Gemeinde eingelangt sein.  

 

GGR Winter stellt fest, dass es in schwierigen Zeiten, wie wir sie gerade erleben, besonders wichtig ist, als 

Gemeinde jene mehr zu unterstützen, die es nicht so leicht haben, mit den aktuellen Herausforderungen 

zu kommen. 

 

Beschluss: Der Antrag wird angenommen. 

 

Abstimmungsergebnis:  einstimmig 
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Der Bürgermeister Die Schriftführerin 

 

 

 

                                                                                                                

Josef Friedl AL Anita Zauner 

 

 

 

 

 

Dieses Protokoll wurde in der Sitzung am                                                 20           genehmigt. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                      

Vzbgm. Thomas Meyer GGR Robert Winter GR Stephan Zack 

 

 

 

 
































































































































